
aus der nächsten Umgebung der fürstlichen Familie. Weitere sechs angehende

Räte begannen als Advokaten.

Ein Überblick über die Anfangspositionen von 68 Regierungs- bzw. Kammer¬

räten zeigt, daß nur fünf Personen (7 96 ) nicht aus der zentralen Verwaltung oder

vom Hof kamen; es sind dies in erster Linie Advokaten. 74 % (50 Fälle) begannen

in der pfalz-zweibrückischen Zentralverwaltung, je zur Hälfte als Sekretäre und

Räte; ihnen gleichgestellt waren 13 juristisch ausgebildete Personen (19 96 ) aus

anderen Territorien. Somit läßt sich feststellen, daß 93 96 der Regierungs- und

Kammerräte sich in der Zentralverwaltung hochdienten.

Während die Anfangspositionen der Regierungs- und Kammerräte noch recht
unterschiedlich sind, ist dagegen die Vorposition der zehn Geheimen Räte ein¬

deutig festgelegt. In acht Fällen waren die künftigen Geheimen Räte zuvor als

Kammer- und Regierungsräte tätig gewesen. Die restlichen beiden Räte ver¬

dankten ihre Ernennung zum Geheimen Rat der fürstlichen Gunst; sie hatten

zur nächsten Umgebung des Fürsten gehört und waren unmittelbar in das Kabi¬

nettskollegium versetzt worden. Hier zeigt sich ein Faktor, der bei der Karriere

des adligen Geheimen Rates eine ungleich größere Rolle spielte, nämlich der

Einfluß des Hofes auf die Zentralverwaltung53 . Bezüglich der beiden angespro¬

chenen Fälle läßt sich feststellen, daß die Räte durch ihre direkte Beziehung

zum Hof eine Position in der durchschnittlichen Karriere überspringen konn¬

ten.

Neben der Beziehung zum Hof ist als weiterer wesentlicher Faktor der Karriere
des Beamten seine Mobilität, d.h. die Möglichkeit des Beamten, den Landes¬

herrn zu wechseln, zu erwähnen. Besonders das Studium und die Bildungsrei¬

sen ermöglichten dem angehenden Staatsdiener Kontakte zu fremden Regie¬

rungen. Oft sind familiäre Beziehungen zu Beamten anderer Territorien Anlaß
gewesen, eine Dienststelle im „Ausland" anzunehmen. So sind viele pfalz-zwei-
brückische Beamte in kleine benachbarte Grafschaften übergesiedelt; fast aus¬

nahmslos haben sie dort höhere Positionen erreicht54 .

Wenn sich also für den bürgerlichen Rat eine Karriere ergibt, die von unter¬

schiedlichen Anfangspositionen über das Regierungskollegium zum Kabinetts¬

kollegium führte, so zeigen sich doch innerhalb dieser Karriere Hürden unter¬

schiedlicher Höhen. Die Aufstiegschancen waren umso größer, je früher der
Eintritt in die Zentralverwaltung gelang. Außenseiter wie Hofgerichtsadvokaten
und -assessoren hatten nur selten die Chance, in die Zentralverwaltung über¬

zuwechseln. Der Sprung von einer Anfangsposition unter Umgehung einer
Regierungs- oder Kammerratsposition gelang nur mit Hilfe starker höfischer
Protektion. Wer einmal eine Anstellung in der Umgebung des Fürsten oder
gleich als Regierungs- oder Kammerrat gefunden hatte, dessen Karriere war
gesichert. Die größte Schwierigkeit lag aber in der Erlangung der ersten Posi¬

53 Vgl. dazu v. kruedener, Hof im Absolutismus, S. 72.
54 So stellte Pfalz-Zweibrücken einen Teil der Beamten der Rheingrafschaft Grumbach

(vgl. dazuDRUMM, Verwaltungsrecht, S. 188).
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